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Pol,-Oberkommissar Bernd Huppertz, Köln

Verbotswidriges Parken im sog. 5-m-Bereich und die Möglichkeiten
polizeirechtlichen Abschleppens

~ Dieser Artikel will die Verbotsnorm des § 12 111 Nr. 1 StVO aus verkehrsrechtlicher Sicht beschreiben und die Möglichkeiten

\ polizeirechtlichen Abschleppens aufzeigen,
Im zweiten Teil wird über die Erfahrungen eines im Jahre 1994 durchgeführten Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung des

verbotswidrigen Parkens im 5-m-Bereich berichtet,

I. Verkehrs rechtliche Aspekte 5 m vom Schnittpunkt der gedachten Verlängerung der beider-
hrif seitigen Fahrbahnkanten (= der Radius des Einmündungs-

I, Inhalt der Vorsc t b . ..ß 1 5 ) d rf ' h äh 1 5 dogens 1St gro eras m,so a roc tn eras man en

Gemäß § 12 111 Nr, 1 StVO ist das Parken vor und hinter verlängerten Fahrbahnrand einer der beiden Straßen geparkt
Kreuzungen und Einmündungen bis zu 5 m von den Schnitt- werden!2,
punkten der Fahrbahnkanten untersagt, Die Vorschrift des § 12II1Nr.1 StVO findet allerdings keine

Unter Kreuzung sind die Schnittflächen zweier oder mehre- Anwendung, wenn sich die Fahrbahnkanten weder tatsächlich
rer sich schneidender Fahrbahnen verschiedener Straßen, die noch fiktiv schneidew3.
sich jenseits, u. U, auch seitlich versetzt, fortsetzen, zu vers te- Maßgebend für die Berechnung des Schnittpunktes ist die
hew. tatsächliche wirksame Fahrbahnbegrenzung!4. Befindet sich in

Dagegen wird unter einer Einmündung jedes Zusammen- einer Seitenstraße eine bis an den Einmündungsbereich heran-
treffen von Straßen mit nur einer Fortsetzung verstanden2, reichende eingezäunte Baustelle, die die als Fahrbahn dienende
wobei es gleichgültig ist, ob eine Straße auf eine andere trifft Fläche - von der Einmündung aus gesehen - von rechts her
oder ob sich eine Straße derart teilt, daß jede als Fortsetzung der verengt, so ist das Parken erst 5 m vor dem Schnittpunkt des
bisherigen angesehen werden kann (Straßengabel)3, rechten Fahrbahnrandes mit der gedachten Verlängerung des

Bei einer Einmündung handelt es sich grds. um eine dem die Baustelle von der Fahrbahn der Seitenstraße abgrenzenden
Fahrverkehr gewidmete Straße; ein nur dem Fußgängerverkehr Zauns verbotew5,
gewidmeter Bereich scheidetaus4, nicht jedoch eine sog, Fahrrad- Das Parkverbot erstreckt sich grds, auf die rechte Fahrbahn-
straße (kombinierte Rad- und Gehwege)5, Nach der Neu- seite, in Einbahnstraßen auch auf die linke!6. Des weiteren
fassung des § 10 StVO6 fällt jetzt auch das Ausfahren aus einem bezieht das Parkverbot auch den Seitenstreifew7 und den
Fußgängerbereich (VZ 242, 243) oder einem verkehrsberuhigten Gehwegl8mit ein.
Bereich (VZ 325, 326) unter die Regeln des Einfahrens und Folgende Fälle werden nicht erfaßt:
Anfahrens gern. § 10 StVO, Ein Problem stellen dabei sog, - das Parken ggü. Straßeneinmündungen19
»überführte« Straßen dar, Solcherart Straßen werden zumeist - das Parken an dem geradeaus weiterführenden rechten
unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsberuhigung über ab- Schenkel einer Straßengabelungl°
gesenkte Bordsteine geführt, Dabei können zeitweise Schwie- - das Parken auf einer Kreuzungl!
rigkeiten entstehen, derartige Einmündungen von Grundstücks-
ausfahrten zu unterscheiden, Ob eine Einmündung Straße oder Schutzzweck
Ausfahrt ist, hängt ausschließlich von den sich bietenden bau- D P k b d § 12111N 1 SVO 11d ' U" b .

ht' . 7 as ar ver ot es r. t so Ie erSlC an
lichen Verhältnissen, also dem äußeren Erschemungsbild ab . K dE. .. d b d ' h'

, 8 reuzungen un mmun ungen ver essern un em unge m-

DennochgiltinsolchenFällendieRegelungdes§10S.lStVO. d Abb' " li h 22 D P k b d. '
d h' '.. ertes legen ermog c en, as ar ver ot Ient Je oc

Derin§12II1Nr.1StVOverwendeteBegnffderEmmundung h d S h d d' Fahrbhn " b d F ß ..
, " '... auc em c utz er Ie a u erqueren en u gan-

ist also der gleIche WIe m § 8 StVO. Emmundungen 1. S, d. § 10 ..23 S 11 ' K aftfah gfü'h . F ' htb h'
d d' . .. ger. te tell r rzeu rersem ZSOSIC e m ern

StVO, sofern es sIch um Grundstücksausfahrten, Emführung b daßd . . S' h b bind K aftfahr d d'
" '. ,a , er m seiner IC teerte r er eswegen Ie

von Fußgangerbereichen oder rocht dem Fahrverkehr geWld- V rf h ' h äh' d ' U f -1 1 ht, k t' 0 a rt roc t gew rt un ellen n a1 verursac omm
mete Straßenteile handelt, unterfallen rocht der Regelung des d . Haf 40°1'

F _24 A hb .Abb'., . eswegen elle tung von 10 m ragc-, uc el Iege-
§ 12 111 Nr, 1 StVO. Daß sIch hIer ggü, der bel VZ 283/286 fäl' 1 di d h b 'd " 5 B '

h b t Ilt' , , un en, e urc ver OtsWI ng 1m -m- erelc a ges e e

beschnebenen Problematik elle z, T, andere Betrachtungs- F h haf d F 1 h k '.25. . ze entste en, tet er a sc par er mil- ,
weise ergIbt, hängt mIt dem Schutzzweck der Verbotsnorm des W " h ' S' h k k Ab h f -1 1 " h ' S.tu'" IeWlC tIg IC t onta tzur we run a1 trac tiger 1 a-
§ 12 111 Nr, 1 StVO zusammen. Allerdmgs 1St der Memung . , . V h IN hh U h f ß' , .. ,tIonen 1St, zeIgen or er- ac er- ntersuc ungen; gg . mu
zuzustimmen, daß auch Emmundungen von Straßen mIt voll- d h b 1. h V ,. d d V k h ." '., urc au IC e eran erungen es er e rsraumes ausrel-
ständiger Fahrzeugsperre (VZ 250) mIt RücksIcht auf dIe Mog- h d S' h ' haff d 26" c en e IC twelte gesc en wer en .
lichkelt von AusnahmegenehmIgungen nach §46INr,ll StVO
und auf die Sonderrechte (§ 35 StVO) dem Verbot unterfallen9. Ab

Das Parkverbot bezieht sich nur auf einen Bereich von 5 m grenzungen

von den Schnittpunkten entfernt. Die einzuhaltende Entfer- Verbotswidrig auf dem Gehweg abgestellte Fahrzeuge versto-
nung wird von der Ecke aus gerechnet, an der die Fahrbahn- ßen gegen § 12 IV StVO, Sind diese Fahrzeuge im sog, 5-m-
kanten zusammentreffewo. Bei abgerundeten Einmündungen Bereich abgestellt, geht § 12 111 Nr, 1 StVO als speziellere
sind dabei die Schnittpunkte der gedachten Verlängerung des Regelung vor. Sollte allerdings das Gehwegparken durch ent-
Verlaufs der Fahrbahnkanten von Beginn der Abrundung maß- sprechende Parkflächenmarkierung oder VZ 315 auch inner-
gebend!!. Beginnen oder enden die Einmündungsbogen einer halb des sog. 5-m- Bereichs erlaubt sein, so geht die Anordnung
abgerundeten Einmündung in einer größeren Entfernung als der VZ vor7.
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I: 2. Ordnungswidrigkeit - 25,7% aller Fälle 1 - 2 Stunden

. ß § N SVO 11 . 0 d - 281 % aller Fälle 2 - 4 StundenEm Versto gegen 12111 r,1 t ste t eine r nungs- ,
äll d.dri k ' , S d § IN 12SVOd d. . V -227% allerF.. eüber4 Stun en

Wl geltl... 49 r. t arun lstlDlt erwarnungs-'. aß h " k d k h k hrId b d h' Dies hat zur Folge, d nac ruc en er Par suc ver e ,
geu el,~o . t. P k DM 20 insbesondere Anlieferer, kaum eine Chance haben, ordnungs-
- nzu asslges ar en ,-
- .t B h. d DM 30 - gemäß zu parken oder zu be- und entladen.

lDl e m erung, b' d d I' .1' h E.
- L.' al 3S d DM40 - - Die genannten Ge letewur enzu enpOlzellC en msatz-

anger s tun en, .'.
, B hi d DM 60 zeiten von den kommunalen Uberwachungskräften »lDlt

-lDlt e n erung,- .
Abschleppberechugung« ausgespart.

3 Ab hl - Andere Überwachungskräfte mit dem Auftrag, insbesonde-
, sc eppen d d' adre den bewirtschafteten Parkraum un le L ezonen zu

Ein im Einmündungsbereich geparktes Kfz stellt wegen des überwachen, waren zeitgleich eingesetzt.
dadurch vorliegenden Verstoßes eine Gefahr für die öffentl, Durch den so herrschenden ÜberwachungsdrucksollteFrei-
Sicherheit dar. Zudem muß davon ausgegangen werden, daß der raum für den Parksuchverkehr und ein schnellerer Umschlag
Abbiege- oder Kreuzungsverkehr (Sicht)behindert wird. Da- erreicht werden. Die Argumentation von Fahrzeugführern,
her ist Abschleppen regelmäßig angezeigf8. keine anderen geeigneten Parkplätze anzutreffen, sollte so ab-

gefangen werden. !11. Polizeiliche Einsatzkonzeption !

I

1. Vorbereitung b) Presse :
Die örtliche Presse und der regionale Rundfunk wurden im I

Im Rahmen eines vom Verkehrsdienst Köln erstellten J ahres- R h '
p k nf b d d t h da menemer resse 0 erenzvora un von enans e en en

Programms 1994 wurden Schwerpunkteinsätze zur Bekämp- S h k . "t d taill' rt t . ht t D ' f d t, . " ' . c werpun temsa zen e le un ernc e, lese an en-

fung des slchtbehmdernden Parkens durchgeführt. Die dalDlt h d 'h N .
d hl. .. . sprec en 1 ren le ersc ag. !

einhergehenden Probleme für dle Verkehrsslcherhelt sind zwar

zumeist bekannt, doch fehlt es an statistischem Zahlenmaterial ) R hn " tzt E' t b b , tu g/E. t b f hl IStr . . c ec ergestu e msa z ear el n msa z e e e el-
und weitgehend auch an wissenschaftlichen Veröffentllchun- f b f hl29 h b h ' Z nh . d Einfü.'h en e e egen. Er e ungsversuc e 1m usamme ang IDlt er - D. E'.. d h .. .. B f hl t 11le msatze wur en rec nergestutzt mlt elgener e e ss e e
rung eines dreistelligen Unfalltypenkatalogs schlugen wegen d . B . b k 1b b .

t.. , ., . un elgenem etne s ana ear el et.
der vielfältigen Uberschneldungsmöghchkerten fehl. Dies hat Z .. I' h d . E. b f hl tw rf d (K 11. .. usatz lC wur e em msatz e e en 0 en, er 0 ege
zur Folge, daß auch weiterhin dieses Fehlverhalten bel pohzel- C läß. rüß. ) all E' ..tz ht d H '

omputer t g en en msa en gerec wur e. ler
licher Unfallaufnahme nur in ganz seltenen Einzelfällen erho- d hall ' , h Erf tw d. E.

, , wur en auc e zur staususc en assung no en 1gen m-
ben wird. Bei signifikanten Unfallhäufungen kann Jedoch 1m Ih ' 1ah d h füh b .

h . 1 ' h d' ah ze elten gerege t,R men urc ge " rter Orts eS1C ugungen elC t le »w - E h d d . St .f b f hl twI. k It, d d.. ntsprec en wur e em rel en e e en c e er le
re« Ursache festgestellt werden, Ein solcher FaWo gab letztllch . , h E h b d h ' h d " ks 'u'

ß fü. d. .., StaUStlSC e r e ung urc einen entsprec en en ruc el gen
auch den Ansto r lese Emsatze. A fd k 1 , hahld .

1 . h .. . h u ruc er elC terte.
Die Ausw er emsatzre evanten BerelC e onenuerte SlC

am Verkehrsaufkommen des ruhenden Verkehrs und dem 3 E b .
. rge russe

Unfallgeschehen,
Zu diesem Zweck wurden in den ins Auge gefaßtenBereichen Insgesamt wurden 18 Einsätze an 14 verschiedenen Tagen

zunächst Befahrungen durchgeführt, um die Anzahl wider- durchgeführt.
rechtlich abgestellter Kfz und ggf, freier Parkplätze festzustel- Insgesamtwurdendabei201 Verstöße festgestellt, davon 139,
len, Dies geschah sowohl am späten Vormittag, als auch nach- die so schwerwiegend waren, daß die betreffenden Kfz abge-
mittags3!, Später wurden von zwei Straßenzügen zusätzlich schleppt werden sollten.
Luftaufnahmen gefertigt. Tatsächlich wurden 91 Kfz sichergestellt.

Bei den ausgewählten Bereichen handelte es sich um In 48 Fällen kamen die jeweiligen Fahrzeugführer so recht-
1. das Gebiet um die Universität zu Köln zeitig zu ihrem Kfz zurück, daß letztlich auf das Abschleppen

i und verzichtet werden konnte,

~ 2. ein reines Wohngebiet im Kölner Nordwesten
Rückläufe

2, Flankierende Maßnahmen In den vor Ort mit den betroffenen Kraftfahrern geführten

a) Mitarbeit der kommunalen Verkehrsüberwachung Verkehrsaufklärungsgesprächen konnte in den meisten Fällen
Erfahrungsgemäß werden Parkstreifen u, ä. als erste als Park- unter Hinweis auf das tatsächlich vorliegende verkehrs-
raum in Anspruch genommen. Dabei wird häufig jedoch gegen gefährdende Verhalten und mit rechtlich fundierten Aussagen
die hier einschlägigen Vorschriften über die höchstzulässige gute Überzeugungsarbeit geleistet werden,
Parkdauer oder die Zweckbestimmung (VZ 286, eingeschränk - Bislang wurde in nur zwei Fällen Widerspruch gegen die im

tes Halteverbot) verstoßen. In der Regel beträgt die Höchst- einzelnen getroffene Maßnahme eingelegt.
parkdauer 2 Stunden, Hält man sich jedoch die Ergebnisse einer Ganz anders sieht es mit der Zahlungsmoral bei den ebenfalls
BAG-Studie32 vor Augen, so beträgt die Verweilzeit im Ge- im Rahmen der Schwerpunkteinsätze verteilten »Knöllchen«
schäftsviertel bei Benutzung eines Pkw in aus. Hier beträgt der Rücklauf über 50%.
- 5,3% aller Fälle bis 15 Minuten Anscheinend zeigt erst das Abschleppen die Dringlichkeit
- 6,5% aller Fälle 16 - 30 Minuten und Gefährlichkeit des Falschparkens auf und fördert so das
-11,7% aller Fälle 31 - 60 Minuten Unrechtsbewußtsein.
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Rückkehr zur alten Parkmoral 23 J aguschiHentschel, Rz. 45; a. M. OLG Schleswig NJW - RR 1990,
34.

Bereits nach dreitägiger Wiederholung bei ansonsten gleichen 24 Zur ,.Rolle sichtbehindernden Falschparkers im Kreuzungs-
VoraussetzungensankdieAnzahl"abschleppwürdiger«verbots- bereich« im Hinblick auf die Haf~ngsfragevgl. WJ 1988/62; LG.d ' k Kf B . B . hd U . '.. Bonnr+s 1988,239 (20%); LG GleßenZfS 1989,224 (25%); AG
Wl ng gepar ter z z. .Im ereIc er mversItat von an., Karlsruhe r + s 1990,300 (25%); KG VersR 1978, 140 (33%);

fänglich 22 pro Einsatz auf 11. Allerdings war dieser Erfolg nur OLG Karlsruhe VRS 83, 121 (= DAR 1992, 220; r + s 1992, 160;
von kurzer Dauer. Bereits 10 Tage später ließ sich eine Rück- ZfS 1993, 8; NZV 1992, 408; NJW 1992, 3181); OLG Frankfurt
kehr zur alten Parkmoral feststellen. Beobachtungen einen VersR1974,440(75%);vgl.auchOLGKölnVRS78,18(=DAR
M hd Ak . b ..' 1.d di E. d k E. 1991,146; NZV 1990,268; VersR 1990, 100; ZfS 1990,298).onat nac er tlon estatlgen el er esen m ruc. m 25 AG Aachen VersR 1987, 575 (20%).

jeder mag aus dieser Enttäuschung seine eigene Lehre ziehen. 26 Meewes, Die Bedeutung des Sichtkontakts für die Sicherheit im

Straßenverkehr; in: ZVS 19;87, S. 116f.
1 JaguschiHentschel, Straßenverkehrsrecht, 32. Auf!. 1993, Rz. 32 27 Berr/Haus~r, Rz. 161.

zu § 8 StVO; Mülhaus /Janiszweski, StVO, 13. Auf!. 1993,Rz. 4 28 OVG Berhn VM 1982, 64; VG Köln, Urt. v. 11. 10. 1991 (20 K
zu § 8 StVO. 3382/90),n. v.;VGMünchen, Urt. v.29. 7.1993(17MK 92.4661),

2 JaguschiHentschel, Rz. 33 zu § 8 StVO; Mülhaus/Janiszweski, n. v.
Rz. 5 zu § 8 StVO. 29 Meewes, ZVS 1987, 116.

3 Berr/Hauser, Das Recht des ruhenden Verkehrs, 1. Auf!. 1993, 30 Es handelt sich hierbei um die Einmündung Hüttenstr./Ottostr.
Rz. 155. Dort ereigneten sich in 5 Monaten 13 Unfälle gleichen Typs.

4 BayOblG StVE § 8 Nr. 12. 31 In Anlehnung an pfundt/Meewes, Verkehrsberuhigung in Wohn-
5 Berr/Hauser, Rz. 156. gebieten, S. 21. Vgl. auch Frank, Verkehrsberuhigung und
6 geänd. durch 9. ÄndVO StVO v. 22. 3.1988, VkBl. 1988, 221. Verkeh~srecht, S. 74.
7 LG Bonn DAR 1991, 189; OLG Köln VRS 85 (1993), 15 32 ErgebmssederBAG-UntersuchungKundenverkehr1992,S.31;

(= r + s 1993, 15). vgl. auch DIHT (Hrsg.), Sperrrnaßnahmen in der City?, S. If.
8 JaguschiHentschel, Rz. 6a zu § 10 StVO; Mülhaus/Janiszweski,

Rz.4 zu § 10 StVO; OLG ZweibcückenVRS 82, 51. Bayern. Ein 15-Punkte-Programm
9 JaguschiHentschel,Rz.45;OLGOldenburgVRS48,146;OLG. ...

Düsseldorf VM 1988, 23. ... der Bayerischen Staatsregierung zur Inneren Sicherheit
10 Berr/Hauser, Rz. 157. .. wurde in einer Sondersitzung des Bayerischen Ministerrats
11 Ber;/Haus~r, Rz. 157; JaguschiHentschel, Rz. 45; Mulhaus/ beschlossen. Der Ministerrat sieht in dem Programm einen

Jamszweski,Rz.45;OLGHammVRS7,227;BayObIGVRS28, . k B . d Anf d fd G b.468; VRS 59, 377 (= StVE Nr, 25; DAR 1981, 22; VM 1981, 17); WIr samen e~trag, u~ . en o.~ erungen au em e let
VRS61,463;OLGKarlsruheVRS76,367(=DAR1989,113;VM der Inneren S~~herhelt m den nachsten Jahren erfolgreich
1989,54; StVE Nr. 59). begegnen zu konnen.

12 BayOblG VRS59, 377 (= StVE Nr. 25; DAR 1981, 22; VM 1981, Das Programm enthält folgende 15 Punkte:
17). 1. Die gesamte Gesellschaft muß bei der vorbeugenden

13 OLG Karlsruhe VRS ?6, 3.67 (= DA~ 1989, 1!3; VM 1.989,54; Verbrechensbekämpfung mitwirken.
StVE Nr. 59(: Gabelt sich eine Straße In der Welse, daß die rechte 2. Die Massenkriminalität darf nicht verharmlost oder ge-
Fahrba;hn~ante geradlinig f°r,tsetzt, währ~nd die linke.Fahrbah~- duldet werden.
kante In einem stumpfen Winkel nach links abzweigt und die 3 G d. h d E. tu d l ' kt uß Z. It. .., . egen Ie zune men en Igen ms eIe m ge Ierechte Fahrbahnbegrenzung durch eine bogenforlnlg unterbro-
chene Linie markiert wird, liegt weder eine Straßeneinmündung v~rgegange.n. werden:. '.. . .
noch eine Straßenkreuzung vor, da sich die Fahrbahnkanten 4. DIe OrganISIerte Kn~mahta~ m~ß als eIne massIv~ Be-
weder tatsächlich noch fiktiv schneiden. drohung der Inneren SIcherheIt mIt allen rechtsstaatlIchen

14 JaguschiHentschel, Rz. 45. Mitteln bekämpft werden.
15 BayOblG VRS 61, 463 (= DAR 1982, 21; VM 1982,3). 5. Dem Rauschgifthandel kann nur mit einer Politik der
16 Berr/Hauser, Rz. 161; Mülhaus/Janiszweski, Rz. 45; OLG Köln ,.Null Toleranz« wirksam begegnet werden.

VRS 70, 468 (= StVE Nr. 47). 6. Auf die Zunahme der Gewaltkriminalität müssen Staat
17 Be.~r/Hauser,. Rz. 16~. und Gesellschaft mit der Ächtung der Gewalt und einer
18 Mulhaus/Jamszweski, Rz. 45. h . h . V rf 1 d G 1 ..19 B /H Rz 162' M " lh /} ' ki, Rz 45' J hI unnac SIC tlgen e 0 gung er ewa ttater antworten.err auser, . , u aus amszews ., agusc B 1"ß E . d 1.. h " G 1Hentschel, Rz. 45; KG VM 1957,4; OLG Koblenz VM 1957,33; 7. ayern a. t xtremIsten un po ItlSC motivIerter ewa t

BayOblG DAR 1980, 259. k~me? SpIe.lraum. . . . .. .
20 Mülhaus/Janiszweski, Rz. 45; JaguschiHentschel, Rz. 45; OLG 8. Eme IntensIve VerkehrssIcherheItsarbeIt derPohzeI dIent

Karlsruhe VRS 76, 367 (= DAR 1989, 113; VM 1989, 54; Justiz dem Schutz von Leib und Leben der Bürger.
1989,89; StVE Nr. 54). 9. Das Europaohne Grenzen muß demfreienPersonen-und

21 Berr/Hauser, Rz. 158;J aguschiHentschel, Rz. 45; KG NZV 1991, Warenverkehr dienen und nicht den Kriminellen.
1~3 (= DAR 1991, 19~; StVE Nr. 71): »I? einer ~traße mit.~wei 10. Die internationale Kriminalität muß in internationaler
Richtungsfahrbah.?e~ ISt das Par~en In MIttelstreuendurchlassen Zusammenarbeit bekämpft werden.
auch dann unzulasslg, wenn diese dem Fahrzeugverkehr aus 11 D' S f

ß d T f d F ß f 1kreuzenden oder einmündenden Straßen dienen. Das gilt auch . I.e .tra e mu . er at au em u o. ge.n.
dann wenn der Mittelstreifen so breit ist daß er mehreren Fahr': 12. MIt eIner attraktiven Gestaltung des Pohzelberufs und des
zeug;n hintereinander Platz biete~. Es kommt eine Justizvollzugsdienstes sorgt Bayern für eine leistungsfä-
Zuwiderhandlung gegen das Gebot, an den rechten Fahrbahn- hige und hochmotivierte Polizei und Justiz.
rand heranzufahren (§ 12 IV S. 1 StVO) in Betracht«. (Vgl. KG 13. Durch die EntlastungvonsachfremdenAufgaben und die
VRS 72,127. Arbeitszeitverlängerung wird die Präsenz der Polizei er-

22 Berr/Hauser, Rz. 154; JaguschiHentschel, Rz. 45; Mülhaus/ höht.
Janiszweski, Rz. 45; BGH VRS 18,206; OLG Köln VRS 70,468; 14. Private Bewachungsunternehmen sollen stärker kontrol-
OLG Karlsruhe VRS 76, 367 (= DAR 1989, 113; VM 1989,54; 1.

rt dS VE N 59) Ie wer en.t r. . 15. An die Stelle der Unkultur des Wegsehens muß mehr

R f S. CK t f . 9 Mitverantwortung der Bürger für die Innere Sicherheit u en le an. os en rel. '9 t t3 re en. Jederzeit. 0-
OP'e:;... 013 Unglücke im H.~ushalt . .. .

t& ~~"R Jedes Jahr verunglucken 6 000 Deutsche 1m Haushalt. .~auhg-
Bu~1e: _.16 . 55130 MIkIZ [;J;]~-~ --- ste Todesursache: Stürze von Leitern oder Treppen. Uber die

Hälfte aller Todesopfer sind Hausfrauen.
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